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Französisch, aber «plus tard»
Appenzell Ausserrhoden schafft das Frühfranzösisch ab – ist das jetzt der Dammbruch?

Viviane Vogel

Die Frage beschäftigt nicht nur 
Beamte, sondern auch Men-
schen in Politik, Bildung und 
Wissenschaft seit langem: Sol-
len Schülerinnen und Schüler ab 
der Primarstufe Französisch ler-
nen oder erst ab der Oberstufe? 
Das meistzitierte Argument für 
Frühfranzösisch ist, dass Kinder 
profitieren, wenn sie möglichst 
früh mit Fremdsprachen in Be-
rührung kommen. Zudem ist 
das Teil eines Kompromisses 
der viersprachigen Schweiz und 
steht für den Zusammenhalt 
über den Röstigraben hinweg.

Gegner und Gegnerinnen 
sehen vor allem schwächere 
Kinder benachteiligt, wenn sie 
schon in der Primarstufe drei 
Fremdsprachen lernen müssen – 

denn auch Hochdeutsch ist für 
Schweizer Kinder keine Mutter-
sprache. Dass die Pisa-Studie 
bei Schweizer Schulkindern 
mangelnde Grundkompetenzen 
in Mathematik und Deutsch 
feststellte, bestärkt die Ansicht.

Jetzt hat der Ausserrhoder 
Kantonsrat Nägel mit Köpfen 
gemacht: Zwar wollte der Vor-
steher des Bildungsdeparte-
ments Zeit schinden, um eine 
umfassende Analyse durchzu-
führen. Doch die Ausserrhoder 
nahmen mit 37 zu 26 Stimmen 
die Motion an. Bis anhin haben 
die Ausserrhoder Schulkinder 
wie alle Ostschweizer im Sinne 
der harmonisierten obligatori-
schen Schule («Harmos-Kon-
kordat») ab der 3. Klasse zuerst 
Englisch und ab der 5. Klasse 
Französisch gelernt. Appenzell 

Innerrhoden hat das nie umge-
setzt, Ausserrhoden verschiebt 
Französisch jetzt auch in die Se-
kundarschule. Die Motionäre 
schreiben, dass sie nicht gegen 
Französisch seien, sondern «für 
das Erlernen von Grundkompe-
tenzen in Kernfächern Mathe-
matik und Deutsch».

Sie beziehen sich auf Klagen 
aus Lehrbetrieben, laut denen 
«die Grundkompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler in den 
Kernfächern Mathematik und 
Deutsch erheblich zu wünschen 
übrig lassen.» Die durch das Ab-
schaffen von Frühfranzösisch 
frei werdenden Lektionen sollen 
der Verbesserung dieser Fähig-
keiten dienen.

FDP und SVP unterstützten 
die Motionen, die SP stellte sich 
mehrheitlich dagegen. Die par-

teiunabhängige Fraktion und 
die Mitte/EVP/GLP-Fraktion 
waren sich uneins.

Der Thurgau war schon 
einmal fast so weit
Nun stellt sich die Frage, ob die-
ser erste Schritt zum Damm-
bruch führt, denn unter ande-
rem auch Aargau, Zürich, Thur-
gau, St. Gallen und sogar der 
zweisprachige Kanton Bern be-
fassen sich mit der möglichen 
Streichung des Frühfranzösisch.

Vor über zehn Jahren hatte 
ein Ostschweizer Kanton schon 
einmal am Schweizer Sprach-
kompromiss gerüttelt: 2014 hat-
te das Thurgauer Kantonsparla-
ment dafür gestimmt, das Früh-
französisch abzuschaffen. Das 
löste einen schweizweiten Auf-
schrei aus. Der Beschluss wurde 

2017 sehr knapp mit 62 zu 60 
Stimmen wieder gekippt. Statt-
dessen wurden Massnahmen 
zur Verbesserung des Franzö-
sischunterrichts ergriffen.

Seit Ende Februar ist die Ab-
schaffung auch im Thurgau wie-
der auf dem Tisch: Die Mitte/
EVP-Fraktion hat eine Motion 
eingereicht, die Französisch in 
die Sekundarschule verbannen 
will. Die Freisinnigen haben das 
Thema sogar in ihr nationales 
Positionspapier zur Bildung auf-
genommen. Darin erklären sie, 
dass eine Zweit- oder Fremd-
sprache erst erlernt werden soll, 
wenn die Kompetenzen in der 
Muttersprache genügen. Sie rüt-
teln damit am Schweizer Sprach-
kompromiss und zeigen in meh-
reren Kantonen, dass sie es ernst 
meinen.

So hat die FDP in St. Gallen 
gemeinsam mit SVP, Mitte/EVP 
und SP/Grüne/GLP eine Motion 
eingereicht, die Französisch auf 
die Oberstufe verschieben 
möchte. Und auch die Aargauer 
FDP forderte, das Frühenglisch 
und Frühfranzösisch in der Pri-
marschule zu streichen. Konkret 
will die Aargauer FDP, dass Pri-
marschülerinnen und -schüler 
nur in einer Frühfremdsprache 
unterrichtet werden dürfen, 
wenn sie ausreichende Deutsch-
kenntnisse beweisen. Alle ande-
ren sollen zusätzlichen Deutsch-
unterricht erhalten.

Der Aargauer Regierungsrat 
konnte jedoch Zeit schinden: So 
wurde die Motion in ein Postu-
lat umgewandelt, um das Anlie-
gen noch einmal eingehender zu 
prüfen.

EU-Asylreform mit Folgen
Die Schweiz könnte vom Migrationspakt finanziell profitieren – doch von SVP und Linken kommt Kritik.

Stefan Bühler

Die Konstruktionsfehler des in 
den Dublinverträgen veranker-
ten EU-Asylsystems sind be-
kannt: Weil stets die Erstaufnah-
meländer für die Asylverfahren 
zuständig sind, haben Staaten 
an den Aussengrenzen wie Ita-
lien oder Griechenland mehr 
Lasten zu tragen als Binnenstaa-
ten. Zehn Jahre haben die EU-
Mitgliedstaaten um eine Reform 
gerungen, im Mai 2024 konnten 
sie sich endlich einigen. Die 
Schweiz ist an die Verträge von 
Schengen und Dublin assoziiert, 
deshalb betrifft sie diese Reform 
auch. Der Bundesrat unterstützt 
die Neuerungen. Er hat am Frei-
tag die Botschaft verabschiedet 
– nun ist das Parlament am Zug. 
Im Falle eines Referendums 
könnte es im Juni 2026 zur Ab-
stimmung kommen.

Was sind die Ziele  
der Reform?
Die EU will die Lasten der Asyl-
verfahren besser verteilen. Zwi-
schen den EU-Staaten wird des-
halb ein Solidaritätsmechanis-
mus etabliert, um jene Staaten 
zu entlasten, die eine besonders 
starke Asylmigration verzeich-
nen. Für die Schweiz als Nicht-
Mitgliedstaat der EU ist der So-
lidaritätsmechanismus nicht 
bindend.

Zudem will die EU die Zahl 
der Asylgesuche reduzieren. Per-
sonen, die rechtlich keinen An-
spruch auf Asyl haben und keinen 
Schutz benötigen, sollen schon 
an der EU-Aussengrenze von der 
Einreise abgehalten werden. 
Gleichzeitig sollen Fehlanreize 
beseitigt werden, damit Asylsu-
chende nicht unberechtigt inner-
halb von Europa weiterwandern.

Welches sind die  
wichtigsten Inhalte des 
EU-Migrationspakts?
Trotz Solidaritätsmechanismus 
muss kein EU-Mitgliedstaat 
Asylsuchende aufnehmen. Mög-
lich ist stattdessen, sich finan-
ziell an den Kosten des Asylsys-

tems zu beteiligen oder Fachleu-
te zur Verfügung zu stellen.

Neu wird ein «Grenzverfah-
ren» eingeführt: Asylgesuche 
von Personen aus Staaten mit 
einer Anerkennungsquote unter 
20 Prozent werden in geschlos-
senen Zentren an der EU-
Aussengrenze behandelt. Die 
Verfahren sollen in 12 Wochen 
abgeschlossen sein. Die Asylsu-
chenden dürfen nicht in die EU 
einreisen, jedoch in ihr Her-
kunftsland zurückkehren. Des-
halb könne nicht von einem Ge-
fängnis die Rede sein, erklärten 
die Asylbehörden des Bundes 
am Montag in einem Hinter-
grundgespräch.

Personen, die sogenannt ir-
regulär in die EU eingereist sind, 

werden einem «Screening» 
unterzogen. Dieses umfasst die 
Identifizierung sowie eine Ge-
sundheits- und Sicherheitsüber-
prüfung.

Inwiefern ist die Schweiz 
betroffen?
Die Schweiz ist an den Verträgen 
von Schengen und Dublin assozi-
iert. Deshalb muss sie einen Teil 
der neuen Bestimmungen zwin-
gend übernehmen. Tut sie es 
nicht, droht die Assoziierung aus-
zulaufen. Die Schweiz würde in 
Europa zur «Asyl-Insel», warnen 
die Bundesbehörden. Eine Folge 
könnte sein, dass zahlreiche von 
der EU abgewiesene Asylsuchen-
de in der Schweiz ein separates 
Gesuch stellen würden.

Argumentiert wird auch mit 
Zahlen: So habe die Schweiz seit 
Inkrafttreten des Dublin-Sys-
tems 2009 bis heute 40’000 
Personen an andere Dublin-
Staaten überstellt und nur 
12’000 zurücknehmen müssen. 
Bei Kosten von rund 100’000 
Franken pro Asylgesuch ergibt 
das eine Kostenersparnis von 2,8 
Milliarden Franken.

Die zwingenden Dublin-An-
passungen sind gemäss dem 
Staatssekretariat für Migration 
(SEM) vorab technischer Natur. 
Sie regeln beispielsweise das 
Screening von Personen, die 
ohne gültigen Aufenthaltsstatus 
in der Schweiz aufgegriffen wer-
den. Zudem ist das Erstaufnah-
meland künftig drei Jahre für 

eine Person zuständig und nicht 
bloss 1½ Jahre. Damit werde es 
unattraktiver, abzutauchen und 
nach 18 Monaten in einem an-
dern EU-Land ein neues Asylge-
such zu stellen. Auf diese Weise 
soll illegale Binnenmigration ge-
stoppt werden.

Solidaritätsmechanismus: 
Warum will der Bundesrat 
mitmachen?
Wiewohl der Solidaritätsmecha-
nismus für die Schweiz nicht ob-
ligatorisch ist, hat der Bundesrat 
am Freitag entschieden, sich 
«im Grundsatz» daran zu betei-
ligen. Er sehe im Mechanismus 
eine Chance, das europäische 
Asylsystem «nachhaltig zu stär-
ken», heisst es dazu in der Mit-

teilung. In welcher Form sich 
der Bund engagiert – finanziell, 
mit der Übernahme Asylsu-
chender oder mit Fachleuten, 
die andere Länder unterstüt-
zen –, steht noch nicht fest.

Sofern das neue EU-System 
greift und tatsächlich weniger 
Asylsuchende nach Europa ein-
reisen, könnte die Schweiz 
finanziell profitieren: Für jene 
Länder, die keine Asylsuchen-
den aufnehmen wollen, steht 
derzeit in der EU der Betrag von 
20’000 Euro als Ersatzzahlung 
zur Debatte. In der Schweiz 
rechnen die Behörden mit 
100’000 Franken pro Fall.

Kommt es zur unheiligen 
Allianz von SVP und Grünen?
In der Vernehmlassung haben 
Mitte, GLP und FDP die Reform 
grundsätzlich unterstützt. Die 
FDP etwa begrüsst, dass mehr 
Asylverfahren an den Aussen-
grenzen abgewickelt werden 
sollen. Die Aufnahme Asylsu-
chender im Rahmen des Solida-
ritätsmechanismus lehnt sie ab.

Auch die SP unterstützt laut 
dem Vernehmlassungsbericht 
des Bundes die Übernahme des 
EU-Pakts, allerdings mit gros-
sen Vorbehalten. In der Frage 
der Verfahren an der Aussen-
grenze hält sie es gerade umge-
kehrt zur FDP. Vor allem die 
«haftähnlichen» Asylzentren an 
der Aussengrenze sind ihr ein 
Dorn im Auge. Diese Kritik tei-
len die Grünen, die noch kriti-
scher sind: Der Pakt stehe im 
Widerspruch zu den Werten der 
EU und der Schweiz.

Die SVP, die das Dublin-
System als gescheitert kriti-
siert, lehnt den Versuch, dieses 
zu reformieren, grundsätzlich 
ab. Die Schweiz müsse «souve-
räne, einseitige und unabhän-
gige Kontrollen an ihren Lan-
desgrenzen durchführen kön-
nen», wird die SVP im Bericht 
zur Vernehmlassung zitiert. Die 
Partei sammelt Unterschriften 
für ihre Grenzschutzinitiative, 
die ein unabhängiges Schwei-
zer Asylsystem will.
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